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168.
Gesetz für den Landesteil Oldenburg , betreffend Änderung des Jagd¬

gesetzes vom 3. Juli 1926.
Oldenburg , den 4. Juni 1928.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung
des Landtags als Gesetz für den Landesteil Oldenburg:

Einziger Artikel.
Dem Z 39 Abs. 3 wird ein Satz mit folgendem

Wortlaut nachgefügt:
„Die Grundeigentümerjagdkarte wird aus Antrag

des Grundeigentümers auch dem Ehegatten des Grund¬
eigentümers ausgestellt."

Oldenburg , den 4. Juni 1928.
Staatsministerium.

(Siegel ) v. Finckh . vr . Millers.

H a rto n g.
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Nr. 169.
Nachträge zum Finanzgesetz sür das Rechnungsjahr 1926.

Oldenburg, den 5. Juni 1928.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung ^
des Landtags folgende Nachträge zum Finanzgesetz für
das Rechnungsjahr 1926:

V. Nachtrag zum Haushalt des Landesteils
Lübeck für das Rechnungsjahr 1926.

Für das Rechnungs-
Abschnitt Kap. Einnahmen jahr 1926 gehen hinzu

VIII 1 Anleihen . . . . 100 000

L. Nachtrag zum Haushalt des Landesteils
Birkenfeld für das Rechnungsjahr 1926.

Für das Rechnungs-
Abschnitt Kap. Einnahmen jahr 1926 gehen hinzu

VIII 1 Anleihen . . . . 300 000

Oldenburg, den 5. Juni 1928.

Staatsministerium . "

(Siegel) v. Finckh. Or. Millers.

Or. Eisenbart.
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Nr. 170.
Bekanntmachung des Ministeriums der Kirchen und Schulen , betreffend

Neufestsetzung des Kostgeldes für die Zöglinge der Taubstummen¬
anstalt in Wildeshausen.

Oldenburg , den 7 . Juni 1928.

Auf Grund des Artikels 7 des Gesetzes vom 18. Ja¬
nuar 1876, betreffend die Schulpflichtigkeit taubstummer
Kinder, wird unter Aushebung der Ministerialbekannt¬
machung vom 21. Januar 1924, betreffend die Erhöhung
des Kostgeldes für die Zöglinge der Taubstummen¬
anstalt in Wildeshausen , und in Abänderung des K 8
der Ministerialbekanntmachung vom 17. Januar 1878,
betreffend Ausführungsbestimmungen zu dem genannten
Gesetze, das für ein taubstummes Kind zu entrichtende
Kostgeld vom 1. Juni 1928 an auf 432 KZi jährlich
festgesetzt. Daneben ist eine Bettmiete von 18

^ jährlich und ein Lehrgeld von 50 KlK jährlich zu ent¬
richten.

Oldenburg , den 7. Juni 1928.

Ministerium der Kirchen und Schulen,
v. Finckh.
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